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§ 70 EisbG Zusammenarbeit bei
schienennetzübergreifenden

Wegeentgeltregelungen
 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Entgelterhebende Stellen haben mit anderen entgelterhebenden Stellen mit Sitz in Österreich oder mit Sitz in

anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen Vertragsparteien des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum zusammenzuarbeiten, um die Anwendung effizienter Wegeentgeltregelungen zu

ermöglichen.

2. (2)Zur Koordinierung der Wegeentgelterhebung oder zur Erhebung der Wegeentgelte für den

schienennetzübergreifenden Zugbetrieb im Eisenbahnsystem in der Europäischen Union haben sich

entgelterhebende Stellen mit anderen entgelterhebenden Stellen mit Sitz in Österreich oder mit Sitz in anderen

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum zusammenzuschließen. Im Rahmen dieses Zusammenschlusses müssen sie insbesondere

bestrebt sein, die bestmögliche Wettbewerbsfähigkeit grenzüberschreitender Eisenbahnverkehrsdienste zu

gewährleisten und die effiziente Nutzung der Schienennetze sicherzustellen. Zu diesem Zweck haben sie an der

Schaffung hiefür erforderlicher Verfahren beizutragen.

3. (3)Im Bestreben, die bestmögliche Wettbewerbsfähigkeit grenzüberschreitender Eisenbahnverkehrsdienste zu

gewährleisten, haben entgelterhebende Stellen mit anderen entgelterhebenden Stellen mit Sitz in Österreich

oder mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen Vertragsparteien des Abkommens

über den Europäischen Wirtschaftsraum mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, dass die §§ 67d und 67h effizient

angewendet werden.
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